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Wir arbeiten gemäß den Geschäftsbedingungen der Bundesfachgruppe Schwertransporte und Kranarbeiten (BSK) neuester Stand. 
Für das Vertragsverhältnis zu uns gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 
   

  

    

Stützdrucktabelle nach Krantyp-Klassen: 
 

Krantyp-Klassen Maximaler Stützdruck 

MK 88 37 t 

30 t – 60 t  50 t  

70 t – 120 t 75 t  

130 t – 250 t 131 t 

450 t – 500 t 210 t  

 
 
Allgemeine Bedingungen 

 

1. Die gewählte Fahrzeug- bzw. Krangröße basiert auf Ihren Last- und 

Maßangaben. Das Anschlagen der Last liegt in der Verantwortung des 

Auftraggebers. 

2. Im Interesse der Sicherheit und des reibungslosen Ablaufs, setzen wir 

voraus, dass Zufahrtswege sowie Stellflächen für unsere Geräte frei von 

allen Gegenständen sind. Dies beinhaltet ebenso Freileitungen, Bäume etc. 

3. Wartezeiten oder Verzögerungen, die nicht durch unser Unternehmen 

verursacht wurden sowie Zusatzleistungen, die im Laufe unserer Arbeit 

entstehen, werden Ihnen gesondert berechnet. 

4. Um sicherzustellen, dass Fahrzeuge und Maschinen sicher und effizient 

bewegt werden können, sollte die Straße bzw. das Gelände möglichst eben 

sein. Es muss eine entsprechende Bodenfestigkeit vorhanden sein. Auch 

die Fahrwege des Kranes müssen frei von Hindernissen (wie z. B. 

Betonschächten, Fundamenten, etc.) sein. 

5. Müssen Fahrbereiche bzw. die Stellflächen der Maschinen durch 

zusätzliche Unterlegplatten oder Wegbleche ausgestattet werden, um die 

Einhaltung des höchstzulässigen Stützdrucks zu gewährleisten, gehen die 

hierfür entstehenden Zusatzkosten zu Lasten des Auftraggebers. Eine 

ausreichend dimensionierte Baustellenzufahrt, sowie eine tragfähige 

Montage-, Umbau- und Demontagefläche (bitte beachten Sie die 

Stützdrucktabelle nach Krantyp-Klassen) ist seitens des Auftraggebers zu 

gewährleisten. 

6. Für eventuelle Schäden an der Zufahrt und/oder an den Stellplätzen (mind. 

12 t Achslasten) übernehmen wir keine Haftung. 


